
Erste Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südwestsachsen -  
Satzungsbeschluss vom 5. März 2008, geändert mit Beschluss vom 10. Juli 2008 
Genehmigungsbescheid vom 28. Mai 2008, geändert mit Bescheid vom 17. Juli 2008 
 
Rechtliche Situation bezüglich des Regionalplans der ehemaligen Planungsregion 
Südwestsachsen und insbesondere der Grundsätze und Ziele zur Nutzung der Wind-
energie 

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 26. Juni 2012, Az. 1 C 
40/11, für Recht erkannt: 

„Die Satzung über die Erste Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Südwestsachsen 
in der Fassung des Satzungsbeschlusses der Verbandsversammlung des Regionalen 
Planungsverbands Südwestsachsen vom 10. Juli 2008, mit dem der Satzungsbeschluss 
vom 5. März 2008 geändert wurde, sowie des Genehmigungsbescheids des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2008, geändert mit Bescheid vom 17. Juli 
2008, erneut bekannt gemacht am 6. Oktober 2011, wird insoweit für unwirksam erklärt, 
als Kapitel 2.5 der Satzung Vorrang-/Eignungsgebiete für die Windenergienutzung aus-
weist.“ 

Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Oktober 2012, Az. 4 BN 35.12, 
wurde dieses Urteil rechtskräftig. Die Entscheidungsformel des Beschlusses wurde durch 
den Verband am 6. Dezember 2012 im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes 
(SächsABl. Nr. 49/2012) gemäß § 47 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) öffentlich 
bekanntgemacht. 

Für das Gebiet des ehemaligen Regionalen Planungsverbandes Südwestsachsen (Altland-
kreise Aue-Schwarzenberg, Vogtlandkreis, Zwickauer Land, ehemalige kreisfreie Städte 
Plauen und Zwickau) ergibt sich daraus die nachfolgend dargestellte Rechtsfolge. 

Mit Ausnahme des durch das Sächsische Oberverwaltungsgericht für unwirksam erklärten 
Kapitels 2.5 gilt nach wie vor die am 6. Oktober 2011 bekannt gemachte erste Gesamtfort-
schreibung des Regionalplanes Südwestsachsen [Regionalplan Südwestsachsen 2011] 
(SächsABl. Nr. 40/2011) weiter. Vor dem Inkrafttreten des Regionalplans Südwestsachsen 
2011 galt der am 2. August 2007 bekannt gemachte Regionalplan Südwestsachsen 2007 
(SächsABl. Nr. 31/2007). 

Bisher wurde davon ausgegangen, dass mit der Rechtskraft der Entscheidung des OVG zur 
Unwirksamkeit des Kapitels 2.5 (Windenergienutzung) insoweit der alte Regionalplan Süd-
westsachsen 2007 wieder auflebte (siehe dazu auch das Schreiben des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern vom 16. November 2012). Aufgrund einer Entscheidung des VG 
Chemnitz vom 21. Juli 2021 (Az. 2 K 2137/18) wird an dieser Rechtsauffassung nicht mehr 
festgehalten (siehe dazu das aktuelle Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für Re-
gionalentwicklung vom 1. August 2022). 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass für das Gebiet des ehemaligen Regionalen Planungsver-
bandes Südwestsachsen keine spezifischen Ziele und Grundsätze für die raumordnerische 
Steuerung von Windenergieanlagen mehr bestehen. Eine indirekte raumordnerische Steue-
rung von Windenergieanlagen erfolgt nur noch durch die im Regionalplan Südwestsachsen 
2011 enthaltenen Ziele der Raumordnung für andere Raumnutzungen, soweit diese der 
Windenergie im Einzelfall entgegenstehen. 
__________________________________________________________________________ 
 
Fragen und Hinweise: Planungsverband Region Chemnitz 
 Verbandsgeschäftsstelle 
 Werdauer Str. 62 
 08056 Zwickau 
 Telefon: 0375/2894050 
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Gesetz zur Umsetzung der Länderöffnungsklausel (LÖK) Wind 
Umsetzung § 84 Abs. 6 SächsBauO 
 
 
Sehr geehrter Herr Verbandsvorsitzender, 
 
hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass eine Prüfung des Anwen-
dungsbereichs des neu gefassten § 84 Absatz 6 SächsBO ergeben hat, dass 
die bisherige Ansicht einer Fortgeltung des ehemaligen Regionalplans Süd-
westsachsen 2002 (SMI Schreiben vom 16. November 2012) in Folge der 
einschlägigen OVG-Rechtsprechung  nicht aufrecht erhalten wird.  
 
Die geänderte Rechtsauffassung ergibt sich auf Folgendem:  
 
Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Chemnitz (Urteil vom 21. Juli 2021, 
AZ.: 2 K 2137/18) führt die Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungs-
gerichts zur Unwirksamkeit der Ausweisung von Vorrang- und Eignungsge-
bieten Windenergienutzung des Regionalplans Südwestsachsen 2008 (Ur-
teil vom 26. Juni 2012, Az. 1 C 40/11), nicht dazu, dass die Kapitel zur Steu-
erung der Windenergienutzung des Regionalplans Südwestsachsen 2000 
wiederaufleben.  
 
Begründet wird dies damit, dass in der Fortschreibung andere Vorrang-/ und 
Eignungsgebiete festgelegt werden, als dies im ursprünglichen Plan der Fall 
war, somit stelle sich die Frage der Gesamtabwägung neu.  
 
Zum anderen bedürfe ein Regionalplan nach § 7 Abs. 2 S. 1 SächsLPIG 
stets - anders als ein Bebauungsplan nach §10 Abs. 2 S. 1 BauGB nur in 
Einzelfällen - der Genehmigung der obersten Raumordnungs- und Landes-
planungsbehörde. Für den so "entstandenen" Regionalplan, der sich aus Re-
gelungen des Plans von 2000 und Regelungen aus der Ersten Gesamtfort-
schreibung von 2008 zusammensetzt, sei jedoch keine erneute Genehmi-
gung erteilt worden. Zwar sehe § 7 Abs. 3 S. 4 SächsLPIG die Möglichkeit 
einer Genehmigungsfiktion vor, wenn die Genehmigung nicht innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten erteilt wird. Erforderlich für das Ingangsetzen dieser 
Frist sei jedoch eine Antragstellung. Fehle eine solche, könne auch die Ge-
nehmigungsfiktion nicht über die mangelnde Genehmigung hinweghelfen.  
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Daraus ergibt sich nach Ansicht des VG Chemnitz, dass der ursprüngliche Regionalplan 
von 2000 hinsichtlich der Steuerung der Windenergienutzung nicht automatisch wieder-
auflebt. 
 
Das SMR hält die vorgenannten Darlegungen des VG Chemnitz für überzeugend, zumal 
sich das Sächsische OVG in der o.a. Entscheidung im Hinblick auf die Fortgeltung vor-
maliger Pläne nicht positioniert hat. Die vom VG Chemnitz vertretene und vom SMR  ge-
teilte Auffassung steht auch nicht im Widerspruch zur Entscheidung des Sächsischen 
OVG vom 3. Juli 2012 (AZ: 4 B 808/06), welches in den Urteilsgründen darauf hinweist, 
dass bei einem Regionalplan von der Fortgeltung einer früheren Fassung für den Fall 
der Unwirksamkeit der nachfolgenden Fassung auszugehen sei (dortige Rz. 59 m.w.N.). 
Denn dies wird auch vom VG Chemnitz und der nunmehr durch das SMR vorgenomme-
nen, geänderten, Auslegung dem Grunde nach auch nicht bestritten. Es werden jedoch 
ergänzende Voraussetzungen für die Wirksamkeit des dann „neu zusammengesetzten“ 
Plan definiert. Denn es verhält sich im hier zu beurteilenden Fall gerade nicht so, dass 
die bisherigen Planlage vollständig aufgehoben und durch die bisherige substituiert wird. 
 
Dies vorausgeschickt hätte es schon deswegen einer neuen Gesamtabwägung des „wie-
derauflebenden“ Teilplans Wind mit dem übrigen fortgeltenden Regionalplan bedurft, 
weil der Regionalplan von 2000 zur Steuerung der Windenergienutzung auf anderen pla-
nerischen Vorgaben als der übrige Regionalplan aus dem Jahr 2008 basiert hat, welcher 
bekanntermaßen auf Grund des LEP 2003 fortgeschrieben worden ist. Allein die damit 
verbundenen unterschiedlichen landesplanerischen Rahmenbedingungen für den Fort-
schreibungsprozess hätten eine erneute Gesamtabwägung des „zusammengesetzten 
Plans“ erfordert. Auch im Hinblick auf die regelmäßig eintretenden abwägungserhebli-
chen Wechselwirkungen der raumordnerischen Sicherung von Windenergiegebieten mit 
anderen raumordnerischen Belangen und Schutzgütern spricht zudem viel dafür, dass 
darüber hinaus zumindest eine gesonderte, den neuen Plan mit seiner Abwägung bestä-
tigende, Beschlussfassung der Verbandsversammlung mit entsprechender Veröffentli-
chung erforderlich gewesen wäre.     
 
In jedem Falle hätte es, wie das VG Chemnitz zutreffend ausführt, eines Antrags auf 
Genehmigung des neu zusammengesetzten Regionalplans bedurft. Vorsorglich wird da-
rauf hingewiesen, dass selbst bei nunmehriger Antragstellung auf Genehmigung des 
„neu zusammengesetzten“ Regionalplans, diese Genehmigung nicht mehr erteilt werden 
könnte, weil es an der erforderlichen „neuen“ Gesamtabwägung fehlt und auch ange-
sichts der Vorgaben des LEP 2013 die Genehmigungsfähigkeit ausscheidet. 
 
Zugleich wird mit der hier mitgeteilten geänderten Rechtsaufassung aber auch klarge-
stellt, dass der betroffene Teil des Plangebiets des ehemaligen Regionalen Planungs-
verbandes Südwestsachsen (Altlandkreise Aue-Schwarzenberg, Vogtlandkreis, Zwick-
auer Land, ehemalige kreisfreie Städte Plauen und Zwickau) nicht der Anwendung des 
§ 84 Absatz 6 SächsBO unterfällt, weil in diesem Plangebiet kein wirksamer Plan zur 
Steuerung der Windenergie besteht.     
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Max Winter  
Abteilungsleiter Landesentwicklung, Vermessungswesen 
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